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A N F R A G E von Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) und Martin Haab 

(SVP, Mettmenstetten) 
 
betreffend Christbaumkulturen 

__________________________________________________________________________ 
 
Im Kanton Zürich braucht es im Gegensatz zu anderen Kantonen für das Anlegen von 
Christbaumkulturen eine Baubewilligung. Offenbar wird das geltende Recht neu wesentlich 
rigoroser ausgelegt.  
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
 
1. Wie gross ist die Fläche (in Hektaren) der bekannten Christbaumkulturen im Kanton 

Zürich? 
 
2. Wie viele davon sind auf Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN) angelegt, wie viele auf 

Waldflächen und wie viele im Siedlungsgebiet? 
 
3. Wie viele Anlagen wurden in den letzten 10 Jahren bewilligt und in welcher Grösse 

(Fläche)? 
 
4. Welche Bedingungen (Kriterien und Schwellengrössen) müssen für das Erteilen einer 

Bewilligung erfüllt werden? 
 
5. Wie viele Bewilligungen wurden in den letzten Jahren nicht erteilt und um welche Fläche 

handelte es sich? 
 
6. Sind bereits Betriebe mit einem Verbot belegt worden, weil sie nicht über eine Bewilli-

gung verfügten?  
 
7. Was waren die Gründe für das Verweigern einer Bewilligung? 
 
8. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, die Bewilligung von Christbaumkulturen auf LN 

einem vereinfachten Verfahren zu unterstellen? 
 
9. Wie gewichtet der Regierungsrat die Förderung heimischer Kulturen und Betriebe im 

Gegensatz zu den massiven Importen, vor allem aus skandinavischen Ländern? 
 
 Ann Barbara Franzen 
 Martin Haab 
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